
satzung des verein zur Förderung des Korfballspiels (V.F.K.) e.V.

§1 Name, SiE, Geschäftsjahr

Der Verein ftjhrt den Namen ,,Verein zur Förderung des Korfballspiels (V'F.K') e'V'"'

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bergisch Gladbach unter NummerVR 501980

eingetragen. Sitr des Vereins ist Bergisch Gladbach'

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Vereinszweek

Zweck des Vereins ist die Beschaffung von Mitteln für die FÖrderung des Sports durch andere

steuernegunstigte rüip"L"ÄrnÄn. o"-r Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch die

ideelle und maGrielle Unterstiltzung des Korfballspiels'

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüEige Zyecfe iT -S-'l11" 
d*'

Abschnitts "Steuerklünstigte Zwecke" der Abgabänordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er

verfolgt nicht in eretei Linie eigenwirtschaftliche Zwecke'

Mittel des verein* dürfen nur ftir die eatzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins'

Ee darf keine Pereon durch Ausgaben, die dem Zweck des vereins fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begtinstigt werden'

§3 Enrverb der Mitglledechaft

vereinsmitglieder kÖnnen natirrliche Personen oder juristische Personen werden'

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der

Vorstand.

Gegen die Ablehnung, die keiner BegriJndung bedarf,. steht dem Bewerber die Berufung an die

Mit§tiederversemmlu;lg zu, welche dann endgtilti g entscheidet.

§4 Ende der Mltgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austrifi, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person'

Der AuEtritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten

üorstänosmitgliü. oi" *.rnittrirhe Austrittserxlarung muss mit einer Frist von einem Monat

jeweils zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden'

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen, Wchtige Gr-tiLde sind insbesondere ein

die Vereinsziefe scneäig"nä"* Verlialten, die Verletzung saEungsmäßige.r Pflichten oder
gJitr.s*ru.kstande von"mindestens einem Jahr. über dän eusschluss entscheidet der Vorstand'

Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die

schrifilich binnen eines naJnät* an dei Vorstand zu richten ist, Die Mitgliederver'sammlung

entscheidet im Rahmen des Vereins endgtlltig'

Dem Mitglied bleibt die überprufung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte

vorbehalten. Die nnrufunö 
"in"r 

oräentlichen Gerichts hat aufschiebende Wrkung bis zur

Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung'

§5 Belträge

Von den Mitgliedem werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und d,eren.Fältigkeit

nästim;t aiäMitgfiäOärvÄisammturig. Die Beitragszahlung erfolgt grundsäElich durch

Bankeinzug, firr den ein SEPA Mandat zu erteilen ist'

Kosten, die durch Vezug oder fruchtlosen Bankeinzug entstehen, sind vom Mitglied zu tragen'



§6 Organe des Verelns

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§7 Voretand

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem

1. VorsiEenden
2. Vorsitzenden
dem Geschäftsfilhrer
dem Kassierer,

Der Verein wird vom 1. oder 2. VorsiEenden, gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied,
gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

Der Vorstand kann um bis zu 3 BeisiEer enreitert werden.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt.

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig.

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

Die Mitglieder des geschäftsfährenden Vorstandes haben in der $itzung des geschäftsführenden
Vorstandes je eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. VorsiEenden.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand,

Die Mitglieder des Vorstandes haben in der Sitzung je eine Stimme. Bei §timmengleichheit
entscheidet die §timme des 1. Vorsitzenden. SiEungen werden durch den 1. Vorsitrenden
einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder an der
Entscheidung mitwirken (2.8. Umlaufuerfahren, Skype Konferenz, Telefonkonferenz).

Bankgeschäfte bis ?.000 € können von einem Vorstandsmitglied alleine getätigt werden. Der
geschäftsführende Vorstand kann Personen ftrr Bankgeschäfte ermächtigen.

§8 Vergtitung der Organm itglieder, Aufwendu ngsersatz, bezahlte Mitarbeit

Die Vereins- und Organämter werden grundsäElich ehrenamtlich ausgeirbt, soureit nicht diese
§atzung etwas anderes bestimmt.

Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereinsämter entgeltlich auf der
Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalen

Aufuandsentschädigung ausgetibt werden. Für die Entscheidung trber Vertragsbeginn,
Vertragsinhalte und Vertragsende ist der geschäftsführende Voretand zuständig. Der
geschäftsführende Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine
angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben.

tm Übrigen haben die Mitglieder und beaufiragte Mitarbeiter des Vereins einen
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die
Tätigkeit im Sinne des Vereinszwecks entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das
Gebot der Sparsamkeit zu beachten.

Der Anspruch auf AutwendungsersaE soll nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach seiner
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Auf,uendung

mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden-

Einzelheiten kann eine separate Ordnung regeln.



§9 Kassenprüfung

Die Mitgliederversammlung wählt ftrr die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer.

Den Kassenpr[*fern obliegt es, die Kassengeschäfte dee Vereins, insbesondere die Buchführung
des Kassenwartes zu tiberprüfen und dem Vorstand und der Mitgliederversammlung hierttber
Bericht zu erstatten, Diese Prüfung erfolgt mindestens einmaljährlich vor der
Mitgliederversammlung.

Die Kassenprüfer haben darüber hinaus das Recht, laufend die Buchfirhrung des Kassenwartes
und die Kassengeschäfte des Vereins zu prtlfen.

Die Kassenpr{tfer dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein.

Wiederwahl ist zulässig.

§t 0 Mitgliedervergammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören
insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme
der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer, Festsetzung von Beiträgen und deren
Fälligkeit, Beschlussfassung ürber die Anderung der SaEung, Beschlussfassung über die
Auflösung des Vereins, Entscheidung äber Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in
Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der SaEung oder nach dem
GeseE ergeben.

Jährlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Es ist ein Termin im ersten Quartal
eines jeden Geschäftsjahres anzustreben.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden, wenn dag
Vereinsinteresse dies erfordert und 3 Mitglieder des Vorstandes oder 20% der Mitglieder dies
schriftlich beim Vorstand beantragen.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen in Textform (E-
Mail oder Brief oder Veröffentlichung auf der Vereinshomepage) unter Angabe der Tagesordnung
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung oder Veröffentlichung des
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an
die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder Emailadresse gerichtet war. Die
Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein Anderungen der Anschrift oder E-Mail mitruteilen.
Fehlerhafte und veraltete Adressen gehen zulasten des Mitglieds.

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet und ist ohne Rllcksicht auf
die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Jedes Mitglied hat eine §timme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder filr ein Mitglied unter
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgellbt werden, Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des 1. Vorsitzenden.

Die Tagesordnung einer Mitgliederversammlung sollte folgende Punkte umfassen:

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
2. Wahl des Protokollftrhrers
3. Feststellung des Stimmrechts
4. Bericht über die Enh*icklung des Vereins
5. Erläuterungen zum Kassen-Jahresabschluss
6. Bericht der Kassenpriifer
7. Entlastung dee Vorstands
8" Wahlen zum Vorstand
9. Wahl der Kassenprtrfer
1 0. Genehmigung des Haushaltsvoranschlags
1 1 . Beschlussfassung irber vorliegende Anträge
12. Verschiedenes



Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem
angeseEten Termin schriftlich beantragt, Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung
bekanntzumachen,

Anträge itber die Abwahl des Vorstands, über die Anderung der SaEung und tiber die Auflösung
des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung
zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

BeiAbstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 213 der
anwesenden Mitglieder beschlossen werden,

§timmenthaltungen und ungültige §timmen bleiben außer Betracht.

tJber die Beschltlsse der Mitgliederversammlung ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen.

Der Protokollfllhrer wird vom Vorstand vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung
gewählt, Das Protokollwird vom Protokollf{lhrer und dem Versammlungsleiter unterschrieben.

§ 11 DatenechuE

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten tJber persönliche
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein genuEt, gespeichert, tibermittelt und
verändert.

Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:
Auskunft r,lber die zu seiner Person gespeicherten Daten;
Berichtigung äber die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sindl
Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder
deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt;
Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die §peicherung unzulässig war.

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es unter-sagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst
zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen au§
dem Verein hinaus.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
kann der geschäftsfllhrende Vorstand einen DatenschuEbeaufiragten f{lr die Dauer von zwei
Jahren bestellen.

§12 Auflösung

BeiAuflösung des Vereins oder beiWegfall steuerbeg[rnstigter Zwecke fätlt das Vermögen des
Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegilnstigte
Körperschafi zwecks Venrendung firr die Förderung des Sports.

§lS lnkrafttreten

Diese Satzung wird der Mi§liederuersammlung 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt und tritt an
Stelle der §aEung vom 01 .12.2013.

Gemäß den von der Mitgliederversammlung 2019 beschlossenen SaEungsänderungen in §10
wurde die Satzung am 28.04.2019 geändert.

\4. wdL


